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Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Diese Informationen sind 
nicht abschließend. Die vollständigen vorvertraglichen und vertraglichen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (zum Beispiel 
Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Verbraucherinformationen inklusive der Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend in­
formiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine Sterbegeldversicherung bis maximal 20.000 EUR Versicherungssumme.

Was ist versichert?

Todesfallleistung
Wenn die versicherte Person (das ist die Person, 
auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen 
ist) während der Versicherungsdauer verstirbt, zah­
len wir die folgenden Leistungen:

In den ersten 36 Monaten nach Versiche­
rungsbeginn (ab dem 01.01.2026 bis zum 
31.12.2028) werden die eingezahlten Beiträ­
ge zzgl. der verrechneten Beiträge aus der 
Überschussbeteiligung erstattet.
Ab dem 37. Monat nach Versicherungsbe­
ginn (ab 01.01.2029) wird die garantierte To­
desfallleistung von 6.000,00 EUR fällig.
In Folgen eines Unfalls wird die Todesfallleis­
tung von 6.000,00 EUR bereits ab Beginn der 
Versicherung fällig.

Was ist nicht versichert?

x --

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

In bestimmten Fällen kann der Versicherungsschutz ausgeschlos­
sen sein. Hierzu zählen zum Beispiel: 

! Bei Tod innerhalb der ersten drei Jahre nach Abschluss 
des Vertrages zahlen wir als Todesfallleistung nur die 
eingezahlten Beiträge zurück.

! Kriegerische Ereignisse.

Weitere Einschränkungen der Leistungspflicht finden Sie in den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Sterbegeldversi­
cherung (PF 110a).

 

Wo bin ich versichert?

Sie haben weltweit Versicherungsschutz.

Welche Verpflichtungen habe ich?

- Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
- Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich (das heißt ohne schuldhaftes Zögern) mitgeteilt werden.
- Im Fall des Todes der versicherten Person können wir die Vorlage des Versicherungsscheins verlangen. Zudem muss uns die 

Sterbeurkunde (die Alter und Geburtsort enthält) vorgelegt werden.

Wann und wie zahle ich?

- Den ersten Beitrag (die erste Prämie) müssen Sie unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor dem 
01.01.2026.

- Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) müssen Sie monatlich, jeweils im Voraus zahlen. Die Beitragszahlung endet spätestens 
mit dem 85. Lebensjahr.

- Sie können die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, sie von Ihrem Konto einzuziehen.
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Wann beginnt und endet die Deckung?

- Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrages, frühestens jedoch am 01.01.2026. Allerdings kann unsere Leis­
tungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen.

- Der Versicherungsschutz endet mit Tod der versicherten Person.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

- Sie können den Vertrag zum nächsten Monatsersten in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) kündigen.
- Bei Kündigung erheben wir einen Abzug des im Vertrag enthaltenen Garantieguthabens. Dieser Abzug beträgt 1 % des Garantie­

guthabens multipliziert mit der Restlaufzeit bis zum vollendeten 85. Lebensjahr, mindestens jedoch 100 EUR.

Prämie; Kosten

- Der monatliche Beitrag (die Prämie) beträgt 22,81 EUR. 
- Der Vertrag wird zudem an entstehenden Überschüssen beteiligt. Dadurch ermäßigt sich der zu zahlende Beitrag bis zum 

31.12.2026 auf monatlich 19,39 EUR. In der Folgezeit kann die Ermäßigung jedes Jahr unterschiedlich hoch sein oder auch 
ganz entfallen.

- Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Die in der Prämie enthaltenen Abschluss- und Vertriebskosten belaufen sich insge­
samt auf 198,42 EUR. Während der Vertragslaufzeit werden Verwaltungskosten in Höhe von monatlich 0,97 EUR erhoben. Sie 
sind ebenfalls im Beitrag enthalten.

- Die dargestellten Kosten berücksichtigen die vereinbarte Prämie bis Vertragsschluss. Bei zukünftigen Änderungen, z. B. Erhö­
hungen, können sich die Kosten ändern.  Darüber hinaus können, soweit von Ihnen veranlasst, sonstige Kosten entstehen. Die­
se stellen wir Ihnen nur dann in Rechnung, wenn dies nach gesetzlichen Vorschriften ausdrücklich zulässig ist.
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Widerrufsbelehrung  Abschnitt 1 - Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

Widerrufsrecht  Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 30 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, 
nachdem Ihnen  

 der Versicherungsschein, 
 die Vertragsbestimmungen, 
 einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden  

Allgemeinen Versicherungsbedingungen,  
diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,  

 diese Belehrung, 
 das Informationsblatt zu den Versicherungsprodukten, 
 und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.   

Der Widerruf ist zu richten an: 

HanseMerkur Lebensversicherung AG, 
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, 
E-Mail:  leben@hansemerkur.de, 
Fax:  040 4119-3257. 

Widerrufsfolgen  Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer 
hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu 
erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen 
Betrag, der sich zeitanteilig vom Beginn des Vertrags bis zum Zugang des Widerrufs er-
rechnet. Den Rückkaufswert einschließlich der Überschussanteile hat der Versicherer 
Ihnen auszuzahlen. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätes-
tens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.  

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirk-
same Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.  

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrags wirksam ausgeübt, 
so sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag 
nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu 
dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer 
betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden. 

Besondere Hinweise   Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von 
Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausge-
übt haben. 

  
Abschnitt 2 - Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

  Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informa-
tionspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 

  
Unterabschnitt 1 - Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

  Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

  1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag ab-
geschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechts-
träger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer; 
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2. die Identität einer Vertreterin oder eines Vertreters des Versicherers in dem Mitglieds-
staat der Europäischen Union, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn es eine solche Ver-
treterin oder einen solchen Vertreter gibt, oder die Identität einer anderen gewerblich 
tätigen Person als dem Versicherer, wenn Sie mit dieser geschäftlich zu tun haben, und 
die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber Ihnen tätig wird. 

  3. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Ge-
schäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen 
Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsbe-
rechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informatio-
nen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

  4. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

  5. Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelun-
gen; Name und Anschrift des Garantiefonds sind anzugeben; 

  6. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, 
Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers; 

  7. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbe-
standteile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhält-
nis mehrere selbstständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer 
Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die 
Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

  8. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden 
Betrags sowie mögliche weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den Ver-
sicherer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden; 

  9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise 
der Prämien; 

  10. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, bei-
spielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des 
Preises; 

  11. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die we-
gen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Ri-
siken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf 
die der Versicherer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete 
Beträge kein Indikator für künftige Erträge sind; die jeweiligen Umstände und Risiken 
sind zu bezeichnen; 

  12. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der 
Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der 
Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 

  13. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzel-
heiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber 
der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Infor-
mationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen ha-
ben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

  14. Angaben zur Laufzeit des Vertrags; 
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15. Angaben zur Beendigung des Vertrags, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungs-
bedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Über-
mittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich ge-
stalteten Form; 

  16. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme 
von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

  17. das auf den Vertrag anwendbare Recht; 

  18. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt ge-
nannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der 
Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit 
dieses Vertrags zu führen; 

  19. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechts-
behelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu be-
schreiten, hiervon unberührt bleibt; 

  20. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Be-
schwerde bei dieser Aufsichtsbehörde. 

Unterabschnitt 2 - Zusätzliche Informationspflichten bei dieser Lebensversicherung 

  Bei dieser Lebensversicherung hat der Versicherer Ihnen zusätzlich zu den oben genannten 
Informationen die folgenden Informationen zur Verfügung zu stellen: 

  1. Angaben in Euro zur Höhe der in die Prämie einkalkulierten Kosten; dabei sind die ein-
kalkulierten Abschlusskosten als einheitlicher Gesamtbetrag und die übrigen einkalku-
lierten Kosten als Anteil der Jahresprämie unter Angabe der jeweiligen Laufzeit auszu-
weisen; bei den übrigen einkalkulierten Kosten sind die einkalkulierten Verwaltungskos-
ten zusätzlich gesondert als Anteil der Jahresprämie unter Angabe der jeweiligen Lauf-
zeit auszuweisen; 

  2. Angaben in Euro zu möglichen sonstigen Kosten, insbesondere zu Kosten, die einmalig 
oder aus besonderem Anlass entstehen können; 

  3. Angaben über die für die Überschussermittlung und Überschussbeteiligung geltenden 
Berechnungsgrundsätze und Maßstäbe; 

  4. Angabe in Euro der in Betracht kommenden Rückkaufswerte; 

  5. Angaben in Euro über den Mindestversicherungsbetrag für eine Umwandlung in eine prä-
mienfreie oder eine prämienreduzierte Versicherung und über die Leistungen aus einer 
prämienfreien oder prämienreduzierten Versicherung; 

  6. das Ausmaß, in dem die Leistungen nach den Nummern 4 und 5 garantiert sind; die An-
gabe hat in Euro zu erfolgen; 

  7. Angaben über die der Versicherung zugrundeliegenden Fonds und die Art der darin ent-
haltenen Vermögenswerte; 

  8. allgemeine Angaben über die für diese Versicherungsart geltende Steuerregelung; 

 
 

Ende der   
Widerrufsbelehrung 

 9. die Minderung der Wertentwicklung durch Kosten in Prozentpunkten (Effektivkosten) bis 
zum Beginn der Auszahlungsphase. 

 


